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LEGENDE - BESTAND

Fahrbahn

Zaun

Gebäude

Grenze des räumlichen Geltungs-
bereiches B-Plan "GI Hintertal"

Baugrenze

GI Industriegebiet

Weg

Straßenverkehrsfläche

öffentliche GrünflächeÖG

gem. Biotoptypenkatalog des Landesamtes für Umwelt, RLP (Stand 03/2023)

B - KLEINGEHÖLZE

BIOTOPTYPEN

BB 4 Weiden-Auengebüsch
BD 4 Böschungshecke
BE 1 Weiden-Ufergehölz

Graben mit extensiver
Instandhaltung

MittelgebirgsbachFM 6

FN 3

F - GEWÄSSER

RückhaltebeckenFS 0

AckerHA 0

H - WEITERE ANTHROPOGENBEDINGTE BIOTOPE

HC 3 Straßen- / Wegrand

Strukturarme GrünanlageHM 3

KA 2

K - SAUM BZW. LINIENHAFTE
HOCHSTAUDENFLUR

Gewässerbegleitender
feuchter Saum / Hochstau-
denflur, linienförmig

L - ANNUELLENFLUREN,
FLÄCHENHAFTE HOCHSTAUDENFLUR

Feuchte Hochstaudenflur,
flächenhaftLB 1

Bundes, Landes,
Kreisstrasse

Feldweg, befestigt

VA 2

VB 1

V - VERKEHRS- UND WIRTSCHAFTSWEGE

Zusatzmerkmale:

oa strauchreich
tt verbuschend
wk Röhrichtsaum

ÜBERSICHTSKARTE                                                  M. 1 : 10 000

ALSENBRÜCK-
LANGMEIL

Maßstab:

1 : 1.000
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LEGENDE - PLANUNG

Flächen für Versorgungsanlagen, Abfallent-
sorgung, Abwasserbeseitigung, Ablagerungen

RRB

Zweckbestimmung: Abwasser

Zweckbestimmung: Regenrückhaltebecken

Zweckbestimmung: Elektrizität / Trafo

Abstandslinien zu Bundesstraßen

Gewässerschutzstreifen

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME
Landschaftsplan zum Flächennutzungsplan - Erläuterungsbericht Vorentwurf, BBP, Stand 2013 1

geplanter Verlauf eines Wanderkorridors 1

Schwerpunktraum für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft 2

Flächennutzungsplan der VG Winnweiler - 2. Fortschreibung, Entwurf, Stand 2020 2

113.5 / 59.4

Luftbilder: Digitale Orthophotos (DOP)
(https://lvermgeo.rlp.de/de/geodaten/opendata/)

Datengrundlage: Geobasisinformationen der Vermessungs- und Kataster-
verwaltung Rheinland-Pfalz - (Zustimmung vom 15. Oktober 2002)

EXTERNE AUSGLEICHSMASSNAHME, M 1:2.000MASSNAHMENPLAN, M 1:1.000

Lage
Baugebiet

Lage externe Aus-
gleichsfläche (A 19)Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

LANDSCHAFTSPFLEGERISCHE  MASSNAHMEN

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Abgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft

Entwicklung einer artenreichen Wiesenfläche durch Ansaat mit einer kräuterreichen (mind. 30 %
Kräuteranteil), gebietsheimischen, standortgerechten und zertifizierten Regio-Saatgutmischung

Anlage eines kräuterreichen Saumes durch Ansaat mit einer gebietsheimischen, kräuterreichen
(mind. 70% Kräuteranteil), standortgerechten und zertifizierten Regio-Saatgutmischung

nicht überbaubare, gärtnerisch anzulegende Grundstücksfläche

Anpflanzung von standortgerechten und gebietsheimischen Strauchgruppen / -hecken

Anpflanzung eines Gehölzstreifens mit gebietsheimischen und standortgerechten Straucharten
und Laubbäumen

... 1 Nummer einer landschaftspflegerischen Maßnahme

ERLÄUTERUNG  DER  LANDSCHAFTSPFLEGERISCHEN  MASSNAHMEN

Begrünung von Stellplätzen
Stellplatzanlagen innerhalb des Industriegebietes sind durch die Anpflanzung von Laubbaum-Hochstämmen
zu gliedern. Für jeweils vier Stellplätze bei einreihiger und je acht Stellplätze bei zweireihiger Anordnung der
Stellplätze ist ein Laubbaum-Hochstamm 2. Ordnung in direkter Zuordnung zu den Stellplätzen zu pflanzen
und dauerhaft zu erhalten.

M 10

M 11 Dachbegrünung
Flache und flach geneigte Dächer mit einer Dachneigung bis 15° und einer Fläche von über 10 m² sind unter
Berücksichtigung von technischen Anlagen zu mind. 50% dauerhaft mit einer extensiven Dachbegrünung
anzulegen.
Die durchwurzelbare Mindestsubstratstärke hat  mindestens 8 cm zu betragen. Zur Erhöhung der Arten- und
Strukturvielfalt ist vorzugsweise autochthones Pflanz- und Saatgut zu verwenden.

V  Vermeidungsmaßnahme  /  M  Minderungsmaßnahme  /  A  Ausgleichsmaßnahme

M 8 Verwendung von versickerungsfähigen Belägen für Verkehrsflächen
Im gesamten Plangebiet sind befestigte Oberflächen (z.B. Zufahrten, Lagerplätze, Park- und Stellplätze) mit
wasserdurchlässigen Oberflächenmaterialien anzulegen (z.B. Rasenfugenpflaster, Dränpflaster, Schotter oder
gleichwertiger Aufbau).

V 2 Beachtung des Bodenschutzes bei Bauarbeiten (DIN 18 915, § 202 BauGB)

V 3 Vogelschutz
Beachtung des Vogelschutzes bei der Planung und Herstellung von Gebäuden und Glaselementen

V 4 Verbot von Nachtarbeiten während der Bauphase zum Schutz planungsrelevanter Tierarten

V 6 Einfriedungen
Als Einfriedungen sind Maschendraht-, Stahlgitterzäune oder ähnliche Zäune mit einer maximalen Höhe von
2,50 m zulässig. Zur Vermeidung einer Barrierewirkung für wandernde Tiere ist ein Mindestabstand zwischen
Zaun und Boden von 0,20 m einzuhalten. Die Zaunanlage ist in einer landschaftsangepassten Einfärbung zu
wählen.

V 7 Verwendung von Lampen mit geeignetem Farbton im insektenfreundlichen Spektralbereich
für die Außenbeleuchtung im gesamten Plangebiet

M 9 Begrünung und gärtnerische Anlage der nicht bebaubaren, unbefestigten Grundstücks-
flächen innerhalb des Industriegebietes
Die nicht überbaubaren, unbefestigten Grundstücksflächen im gesamten Industriegebiet sind als Vegetations-
flächen gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu unterhalten.
Mindestens 20 % der nicht überbaubaren Flächen sind mit einer standortgerechten Strauchbepflanzung in Form
von Hecken oder Einzelsträuchern anzulegen.
Artenarme, großflächig mit Materialschüttungen (Kies, Steine, Schotter oder ähnliche Materialien mit gleicher
Beschaffenheit) bedeckte Flächen mit wenig oder ohne Bepflanzung, sofern sie gärtnerisch angelegt wurden
und keine Verkehrsfläche oder Aufenthaltsbereiche (z.B. Terrasse) darstellen, sind unzulässig.

M 12 Fassadenbegrünung
Baulich geschlossene Fassadenabschnitte von mehr als 40 m² sind durch das Anpflanzen von Kletter- oder
Schlingpflanzen (gegebenenfalls je nach Art mit zusätzlichen Rankhilfen / Ranksystemen) zu mindestens
einem Drittel der Fassade zu begrünen.

M 13 Naturnahe Einbindung des Regenrückhaltebeckens
Herstellung einer Randbegrünung auf den Flächen des Regenrückhaltebeckens und der umliegenden Offenland-
flächen durch:
- Anpflanzung von gebietsheimischen und standortgerechten Strauchgruppen oder Einzelsträuchern
- Entwicklung der nicht angepflanzten Restfläche zu Gräser- und Kräuterfluren mittels Ansaat einer standortgerechten,
  kräuterreichen, gebietsheimischen und zertifizierten Regio-Saatgutmischung (mind. 30 % Kräuteranteil)

M 14 Etablierung einer wiesenartigen Grünfläche (ÖG 1)
- Anpflanzung von gebietsheimischen und standortgerechten Strauchgruppen oder Einzelsträuchern
- Entwicklung der nicht angepflanzten Restfläche zu Gräser- und Kräuterfluren mittels Ansaat einer standortgerechten,
  kräuterreichen, gebietsheimischen und zertifizierten Regio-Saatgutmischung (mind. 30 % Kräuteranteil)

M 17 Anlage eines Grünstreifens
Anlage eines strukturreichen und mit Gehölzen versehenen Grünstreifens zur Randbegrünung des Plan-
gebietes und zur Verbesserung der Qualität eines Wildtierwanderkorridors:
- Anpflanzung eines 3-6-reihigen, artenreichen Gehölzstreifens mit gebietsheimischen und standortgerechten Laubbaum- und
  Straucharten (Baumanteil mind. 50%) entlang der westlichen Grenze des Grünstreifens
- Anpflanzung von Gebüschgruppen (3-6 Sträucher pro Gruppe) aus gebietsheimischen und standortgerechten Arten
- Platzierung von Habitatelementen (Steinhaufen, Wurzelstubben, Totholzhaufen) alle 30 m entlang und innerhalb des
  Gehölzstreifens
- Anpflanzung eines 8-10-reihigen, buchtenreichen Gehölzstreifens im Bereich des Trichters an der Autobahnbrücke
- Entwicklung der nicht angepflanzten Fläche zu Gräser- und Kräuterfluren mittels Ansaat einer standortgerechten,
  räuterreichen, gebietsheimischen und zertifizierten Regio-Saatgutmischung (mind. 40 % Kräuteranteil)
- weitere Entwicklung durch gelenkte Sukzession

M 18 Ökologische Baubegleitung
Die Umsetzung der festgesetzten naturschutzfachlichen und artenschutzrechtlichen Maßnahmen ist für die
Dauer der Bauarbeiten durch eine ökologische Baubegleitung zu betreuen und sicherzustellen.

A 19 Entwicklung eines strukturreichen Lebensraumkomplexes (Parzelle 1345, Gem. Imsbach)
Entwicklung eines strukturreichen Lebensraumkomplexes zur Förderung der biologischen Vielfalt und zur
Etablierung eines waldartigen Wildtierwanderkorridors:
- Anpflanzung eines waldmantelartigen Gehölzstreifens mit gebietsheimischen und standortgerechten Arten entlang der
  südlichen und östlichen Parzellengrenzen mit einer Breite von ca. 30 m / Entwicklung der nicht angepflanzten Fläche zu
  Gräser- und Kräuterfluren durch Sukzession
- Etablierung eines artenreichen Saumes durch Ansaat mit gebietsheimischem, kräuterreichem (mind. 70% Kräuteranteil) und
  zertifiziertem Regio-Saatgut
- Etablierung einer extensiv genutzten Wiesenfläche durch Ansaat mit gebietsheimischem, kräuterreichem (30% Kräuteranteil)
  und zertifiziertem Regio-Saatgut

Anpflanzung von Gehölzinseln

Entwicklung einer Gräser- und Kräuterflur mittels Ansaat einer standortgerechten, kräuter-
reichen, gebietsheimischen und zertifizierten Regio-Saatgutmischung

Anpflanzung von Einzelsträuchern

Anpflanzung einer Strauchhecke mit Heistern

Entwicklung einer Gräser- und Kräuterflur mittels Ansaat einer standortgerechten, kräuter-
reichen, gebietsheimischen und zertifizierten Regio-Saatgutmischung

A 19

V 2 V 3 V 6

M 9 M 10M 8 M 11 M 12

V 5

M 14

V 4

V 5 Ausweisung einer „Irritationsschutzzone“ zur Vermeidung von Störungen auf den
Wildtierwanderkorridor durch Licht und menschliche Aktivitäten. Hier gelten bestimmte
Nutzungsrestriktionen und baurechtliche Vorgaben.

M 16 Anpflanzung von Strauchhecken mit Überhältern als Sicht- und Lärmschutz
- Anpflanzung einer 2- bis 3-reihigen Hecke aus gebietsheimischen und standortgerechten Arten
- Entwicklung der nicht angepflanzten Restfläche zu Gräser- und Kräuterfluren mittels Ansaat einer standortgerechten,
  kräuterreichen, gebietsheimischen und zertifizierten Regio-Saatgutmischung (mind. 30 % Kräuteranteil)
- weitere Entwicklung durch Sukzession

Artenschutzrechtliche Maßnahmen

Ausweisung einer Irritationsschutzzone

Anlage von Lerchenfenstern im Umfeld des Plangebietes
Anlage von 6 Lerchenfenstern zur Etablierung von Fortpflanzungshabitaten für Bodenbrüter

CEF  Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme Artenschutz

ARTENSCHUTZRECHTLICHE MASSNAHME

CEF 1

GI

g

2,40,8

FD/PD
0° - 15°

GH max. 18m
(max. 283m ü.NHN)

Anlage von Lerchenfenstern im
Umfeld des Plangebietes

CEF 1
Externe Ausgleichsmaßnahme

GI

GH max.

0,8

2,4

g

FD/PD

Industriegebiet

Gebäudehöhe

Grundflächenzahl

Geschossflächenzahl

geschlossene Bauweise

Dachform mit Neigung
(Flach- / Satteldach)

A 20 Waldumbau (Parzelle 404/6, Gemarkung Falkenstein)
Umwandlung eines beschädigten und abgehenden Waldbestandes zu einer klimaresilienten Waldfläche mit
besonderer Bedeutung für den Erosionsschutz:
- Verbesserung der Bodenbildung durch z.B. Humusanreicherung oder Belassen von Totholz und Verbesserung des Erosion-
  schutzes
- Anpflanzung von klimaresilienten Baumarten (z.B. Edelkastanie)
- Entwicklung von Biotopbäumen

EXTERNE AUSGLEICHSMASSNAHME, M 1:2.000

A 20

ERLÄUTERUNG  DER  LANDSCHAFTSPFLEGERISCHEN  MASSNAHMEN (Forts.)

M 15 Anpflanzung von Strauchhecken
Entlang der nördlichen Randfläche des Industriegebietes ist gem. Plandarstellung eine dichte Gehölzanpflanzung
als Sichtschutz anzulegen:
- Anpflanzung einer 2- bis 3-reihigen Strauchhecke aus gebietsheimischen und standortgerechten Arten
- Anpflanzung von Laubbäumen 2. Ordnung bzw. Obstbäumen als Heister in der Strauchhecke
- Entwicklung der nicht angepflanzten Restfläche zu Gräser- und Kräuterfluren mittels Ansaat einer standortgerechten,
  kräuterreichen, gebietsheimischen und zertifizierten Regio-Saatgutmischung (mind. 30 % Kräuteranteil)
- weitere Entwicklung durch Sukzession

M 13

M 15

M 16

M 16

M 17

M 17

V 7

M 18

Lage externe Aus-
gleichsfläche (A 20)

M 16
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